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RS UVS Kärnten 1994/07/11 KUVS-K1-
211/13/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.07.1994

Rechtssatz

Stellt der Inhaber einer Konzession zur gewerbsmäßigen Beförderung von Gütern im Laufe des

Gewerbekonzessionsentziehungsverfahrens nach Au2orderung durch die Entzugsbehörde ein Nachsichtsansuchen

vom Ausschluß nach § 13 Abs 5 Gewerbeordnung - vorliegend für den handelsrechtlichen und gewerberechtlichen

Geschäftsführer einer GmbH - und wird diesem Ansuchen während des Berufungsverfahrens durch den

Landeshauptmann von Kärnten rechtskräftig stattgegeben und die Nachsicht vom Ausschluß von der Ausübung von

der gewerbsmäßigen Beförderung von Gütern mit Kraftfahrzeugen im Fernverkehr und als Voraussetzung für die

Genehmigung der Bestellung zum gewerberechtlichen Geschäftsführer bzw für die selbständige Ausübung des

Güterbeförderungsgewerbes im Fernverkehr erteilt, so ist der in Berufung gezogene erstinstanzliche Entzugsbescheid

aufzuheben.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1994/07/11 KUVS-K1-211/13/94
	JUSLINE Entscheidung


